
Allgemeine Bestell-  
& Auftragsbedingungen  
für Auftragnehmer & Lieferanten  
der CRAiD GmbH („ABB“) 

Stand 12/2025 

1 Vertragsunterlagen 

1.1  Eine Beauftragung einschließlich dieser ABB 
und sämtlicher Anlagen für die Produkte und 
Leistungen, die Gegenstand der Bestellung 
sind, stellt die vorrangige Vereinbarung zwi-
schen der CRAiD GmbH (nachfolgend „AG“) 
und dem Lieferanten dar. Das Angebot des 
Lieferanten ist Bestandteil einer Bestellung, 
insoweit der AG schriftlich (auch Textform 
möglich) sein Einverständnis damit erklärt hat. 
Die Bestellung des AG und das Angebot des 
Lieferanten werden zusammen mit diesen ABB 
nachfolgend als „Vertrag“ bezeichnet.  

1.2  Nachträglich geänderte Bedingungen in 
einer Antwort des Lieferanten auf die Bestel-
lung, die zusätzlich zu den hierin enthaltenen 
Bedingungen erklärt werden (also ein Gegen-
angebot des Lieferanten darstellen), werden 
vom AG ausdrücklich abgelehnt. Die Bestellung 
des AG kann von den Gegenangeboten des 
Lieferanten nicht geändert werden.  

1.3  Gibt die Bestellung einschließlich dieser 
ABB nicht das Ergebnis der Einigung zwischen 
AG und Lieferant über den Gegenstand der 
Bestellung korrekt wieder, hat der Lieferant 
unverzüglich und vor Erbringung von Leistun-
gen gegenüber dem AG zu widersprechen (E-
Mail ausreichend). 

2 Preise 

2.1  Die Vergütung des Lieferanten für seine 
Leistungen ist im jeweiligen Vertrag festge-
schrieben. Mit der vereinbarten Vergütung sind 
alle vom Lieferanten zu erbringenden Leistun-
gen einschließlich der Übertragung von Rech-
ten sowie Nebenkosten abgegolten.  

2.2  Sofern nicht abweichend schriftlich mit 
dem AG vereinbart, werden dem Lieferanten 
Kosten, die ihm im Zusammenhang mit der 

Erfüllung dieser Bestellung entstehen, nicht 
erstattet. Als Währungseinheit für Preisfestle-
gungen wird „Euro“ zu Grunde gelegt.  

3 Steuern 

Alle anwendbaren Steuern, Kosten, Gebühren, 
Abgaben oder sonstigen Veranlagungen, die 
von einer Regierungs- oder Steuerbehörde 
(einschließlich lokaler Behörden) weltweit im 
Zusammenhang mit dem Verkauf von Produk-
ten oder Leistungen auferlegt oder erhoben 
werden, sonstige anwendbare Steuern sowie 
Umsatzsteuer und andere Abgaben oder Ge-
bühren im Zusammenhang mit Zahlungen des 
AG an den Lieferanten für Produkte und/oder 
Leistungen, die dem AG im Zusammenhang mit 
dieser Bestellung bereitgestellt werden, fallen 
in den Verantwortungsbereich des Lieferanten 
und sind von ihm zu zahlen. Der AG wird ge-
mäß geltendem Recht Steuern auf Zahlungen 
an den Lieferanten hierunter 

einbehalten und hat dem Lieferanten nur den 
Nettoerlös zu bezahlen. Weist der AG eine Be-
scheinigung für die direkte Bezahlung einer 
Steuer, eine Bescheinigung für eine Steuerbe-
freiung oder für einen verminderten Steuersatz 
durch eine zuständige Behörde vor, so erklärt 
sich der Lieferant damit einverstanden, bis zu 
dem Zeitpunkt, an dem die zuständige Behör-
de eine solche Steuer erhebt, keine Steuer in 
Rechnung zu stellen oder zu bezahlen. 

4 Zahlungsbedingungen 

4.1 Sofern nicht anders gesetzlich geregelt, sind 
Zahlungen seitens des AG 30 Tage nach Erhalt 
der gültigen Rechnung oder nach Erhalt der 
Produkte oder Leistungen des Lieferanten, je 
nachdem, welcher Zeitpunkt später eintritt, zu 
leisten. Im Falle einer Zahlung durch den AG 
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innerhalb von 14 Tagen gilt ein Skonto von 3 % 
als vereinbart. 

4.2 Die Rechnungen müssen neben den ge-
setzlich vorgeschriebenen Inhalten die unten 
stehenden Informationen beinhalten, damit sie 
bearbeitet werden können. Entsprechen Rech-
nungen nicht diesen Anforderungen des AG, ist 
der AG berechtigt, Rechnungen abzulehnen: 

– Rechnungen im E-Mail-Anhang werden nur 
im PDF- Format, wahlweise auch PDF/A akzep-
tiert 

– Auf der Rechnung muss die POD-Nummer 
und die Kontaktperson des AG enthalten sein 

– Rechnungen sind Leistungsnachweise beizu-
fügen 

– Die Rechnung darf jeweils nur auf eine Be-
stellung Bezug nehmen 

– Der Wert sowie Einzelpreis einer Rechnungs-
position darf den Wert/Einzelpreis der jeweili-
gen Bestellposition nicht übersteigen (bei 
Preisabweichungen kontaktieren Sie bitte vor 
Rechnungsstellung den zuständigen Einkäufer) 

– Rechnungen und Gutschriften sind getrennt 
voneinander auszustellen 

– Die Rechnung muss in der Bestellwährung 
ausgestellt sein 

– Jede Rechnungsposition muss auf die ent-
sprechende Bestellposition beziehen 

– Rechnung sind an die vom AG genannte E-
Mail-Adresse 

4.3 Bitte beachten Sie, dass unsere Zahlungs-
bedingungen sich auf das Eingangsdatum an-
nehmbarer Rechnungen beziehen. 

4.4 Der Lieferant wird zudem vor der ersten 
Bestellung den Fragebogen für Lieferanten 
ausfüllen und dem AG seine Stammdaten mit-
teilen, insbesondere seine vollständige Firmie-
rung, Anschrift, Umsatzsteuer Identifikations-
nummer und Kontoverbindung. Bei Änderungen 
der Stammdaten wird der Lieferant den AG 
unverzüglich informieren. 

5 Leistungserbringung 

5.1  Der Lieferant ist verpflichtet, die vereinbar-
ten Produkte und Leistungen („Vertragsleistun-
gen“) so zu erbringen, dass sie die im Vertrag 
beschriebenen Eigenschaften haben und nicht 
mit Fehlern behaftet sind, die den Wert oder 
die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder 
vertraglich vorausgesetzten Gebrauch aufhe-
ben oder mindern. Die Vertragsleistungen sind 
auf der Grundlage des jeweils aktuellen Stan-
des der Technik zum Zeitpunkt der Leistungs-

erbringung zu erbringen. Einschlägige gesetzli-
che und behördliche Vorschriften sind bei der 
Leistungserbringung zu beachten.  

5.2  Termine und Fristen für die Erbringung der 
Vertragsleistungen im Vertrag sind verbindlich. 
Eine Überschrei- tung führt ohne weitere Mah-
nung zu Verzug. Der Lieferant wird den AG un-
verzüglich informieren, wenn er nicht in der 
Lage sein sollte, einen Liefertermin bzw. eine 
Lieferfrist einzuhalten. Bei einer verspäteten 
Lieferung ist der AG neben den gesetzlichen 
Ansprüchen je- derzeit berechtigt, sich ohne 
vorherige Fristsetzung anderweitig Ersatz zu 
besorgen und vom Lieferanten Ersatz der 
Mehrkosten zu verlangen.  

5.3  Der Einsatz von Subunternehmern durch 
den Lieferanten bedarf der ausdrücklichen 
Zustimmung des AG, mindestens in Textform.  

6 Annahme bzw. Abnahme 

6.1  Der Lieferant hat dem AG die Fertigstellung 
seiner Vertragsleistungen in Textform anzuzei-
gen und dem AG diese zu Prüfung bereitzu-
stellen. Eine Teillieferung und -abnahme ist nur 
zulässig, soweit dies im Vertrag ausdrücklich 
vereinbart wurde. Ansonsten bewirkt eine ge-
meinsame Feststellung des Zustands von Tei-
len der Vertragsleistungen durch die Parteien 
im Zuge des Projektfortschritts keine Abnahme 
im Rechtssinne.  

6.2  Abnahmen erfolgen innerhalb von vier Wo-
chen ab Zugang der Anzeige der Fertigstellung 
und Bereitstellung der Vertragsleistung, soweit 
kein abweichender Termin vereinbart wurde. 
Die Abnahme muss ausdrücklich schriftlich 
durch den AG erklärt werden. Eine konkludierte 
Abnahme (z.B. durch Bezahlung, Produktivnut-
zung oder Übergabe an Kunden) ist ausge-
schlossen.  

6.3  Der AG kann wahlweise entweder die Ver-
tragsleistungen, die nicht den Annahme- bzw. 
Abnahmekriterien entsprechen, mit Rück-
erstattung etwaiger Zahlungen zurückgeben 
oder den Lieferanten auffordern, unverzüglich 
und kostenlos die betreffenden Vertragsleis-
tungen zu reparieren und auszutauschen oder 
die Vertragsleistungen nochmals auszuführen.  

7 Widerruf 

Der AG kann diese Bestellung innerhalb von 14 
Kalendertagen ohne Angabe von Gründen wi-
derrufen. Widerruft der AG die Bestellung ohne 
Angabe eines Grundes, bezahlt der AG dem 
Lieferanten dessen tatsächliche und angemes-
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sene Kos- ten für Arbeiten, die bis zum Tag des 
Widerrufs aus Sicht des AG zufriedenstellend 
und für ihn verwertbar abgeschlossen wurden, 
maximal aber die vereinbarte Vergütung. 

8 Import und Export 

Der Lieferant ist der zuständige und verant-
wortliche Importeur und Exporteur im Zusam-
menhang mit dieser Bestellung. Er verpflichtet 
sich zur Einhaltung aller Import- und Exportge-
setze und Verwaltungsanforderungen, u. a. zur 
Bezahlung aller anfallenden Abgaben, Steuern 
und Gebühren, sowie aller anwendbaren Ge-
setze, Vorschriften, Zertifizierungen und Regis-
trierungen im Zusammenhang mit dem Import 
oder Export der Produkte des Lieferanten, ein-
schließlich Anforderungen hinsichtlich Pro-
duktsicherheit, elektromagnetischer Verträg-
lichkeit, Telekommunikation, Produkt Rückname 
/-recycling und Umweltschutz, ohne jedoch 
darauf beschränkt zu sein. Auf Anforderung 
des AG wird der Lieferant unverzüglich alle für 
den Export und Import von Produkten erfor-
derlichen Informationen, u. a. Kennzahlen für 
die Ausfuhrkontrolle (ECCN, Export Control 
Classification Number) und Untertitel oder 
Zertifizierungen und/oder Testergebnisse im 
Zusammenhang mit den Produkten oder Leis-
tungen, bereitstellen und den AG schriftlich 
über Änderungen an den vom Lieferanten be-
reitgestellten Informationen für den Export und 
Import von Produkten benachrichtigen. 

9 Gefahrtragung /Lieferung 

Eigentumsrecht und Gefahrtragung liegen 
beim Lieferanten, bis die im Rahmen dieses 
Vertrages erworbenen Vertragsleistungen an 
den in der Bestellung angegebenen und vom 
AG akzeptierten Standort geliefert werden. 

10 Überprüfung und Benachrichtigung über 
Nichterfüllung 

Im Falle eines Handelsgeschäfts (§ 377 
HGB)gelten offen- sichtliche Mängel als recht-
zeitig gegenüber dem Lieferanten angezeigt, 
wenn der AG innerhalb von 14 Tagen nach Er-
halt des Produkts reklamiert. Versteckte Män-
gel müssen vom AG innerhalb von 14 Tagen 
nach Entdeckung des Mangels reklamiert wer-
den. Die Frist wird eingehalten, wenn der AG 
die Reklamation rechtzeitig vornimmt. 

11 Gewährleistungen 

Der Lieferant gewährleistet wie folgt:  

i. Er selbst und seine Erfüllungsgehilfen verfü-
gen über die erforderlichen Kenntnisse sämtli-
cher Gesetze, Regelungen und Vorschriften, die 
für die Bereitstellung von Vertragsleistungen 
hierunter gel- ten, und hält diese Bestimmun-
gen (auf eigene Kosten) ein;  ii. die Vertragsleis-
tungen verletzen weder Persönlichkeits- rech-
te, Publizitätsrechte, den Ruf noch geistige Ei-
gentums- rechte Dritter;  iii. Die Vertragsleis-
tungen sind frei von Fehlern an Design, Material 
und der Arbeitsausführung;  iv. Die Vertrags-
leistungen sind für den Gebrauch im Zusam-
menhang mit den Gewährleistungen, Spezifika-
tionen und Erfordernis- sen gemäß dem Ange-
bot geeignet und sicher und sie stimmen mit 
denselben überein;  v. Der Lieferant wird keine 
Informationen nutzen, offenlegen oder grenz-
überschreitend über- tragen, die für den AG 
verarbeitet werden und eine Einzelperson 
identifizieren könnten („personenbezogene 
Daten“), es sei denn, dies ist für die Erfüllung 
dieser Bestellung erforderlich;  vi. Der Lieferant 
wird Informationen des AG, Prozesse oder Pro-
dukte, die im Rahmen dieser Bestellung herge-
stellt werden, nur mit vorheriger Benachrichti-
gung und unter Einhaltung sämtlicher anwend-
barer Gesetze, Vorschriften und Verordnungen 
von Bund, Ländern und Gemeinden offenlegen, 
exportieren oder re-exportieren oder Erfül-
lungsgehilfen des Lieferanten dazu autorisie-
ren. 

12 Geistiges Eigentum und Nutzungsrechte 

12.1  Der Lieferant gewährt dem AG das Eigen-
tum sowie sämtliche Rechte und Lizenzen an 
allen im Rahmen der Vertragsleistungen für den 
AG entwickelten Ergebnis- sen und Zwischen-
ergebnissen („Arbeitsergebnisse“), insbeson-
dere solche, die für die Nutzung, die Übertra-
gung, die Weitergabe und den Vertrieb der 
Vertragsleistungen sowie für die Ausübung der 
unter dem vorliegenden Vertrag gewährten 
Rechte durch den AG und dessen verbundene 
Unternehmen i.S.d. §§ 15 ff. AktG sowie den 
Kunden des AG und der verbundenen Unter- 
nehmen erforderlich sind.  

12.2  Insbesondere erhält der AG an den Ar-
beitsergebnissen mit deren Entstehung, spä-
testens mit deren Übergabe, das ausschließli-
che, abgegoltene, unwiderrufliche, zeitlich, ört-
lich und gegenständlich unbeschränkte, über-
tragbare und unterlizenzierbare Nutzungsrecht. 
Dieses Nutzungsrecht umfasst sämtliche Nut-
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zungsarten, insbesondere das Speichern, das 
Laden, die Ausführung, die Verarbeitung von 
Daten, die Bearbeitung auch durch Dritte ein-
schließlich der festen Verbindung mit Leistun-
gen des Vertragspartners, das Vervielfälti-
gungs- und Verbreitungsrecht, das Auffüh-
rungs- und Vorführungsrecht auch in der Öf-
fentlichkeit, das Weitervermarktungsrecht so-
wie das Recht der Vornahme von Änderungen, 
Umgestaltungen, Übersetzungen, Ergänzungen 
und Weiterentwicklungen auch ohne Verwen-
dung einer Urheberbezeichnung.  

12.3  Soweit nicht anders vereinbart, gehört zu 
den Vertragsleistungen bei einer Softwarepro-
grammierung auch die Übergabe des Quell-
codes einschließlich der oben genannten 
Rechte an Arbeitsergebnissen.  

12.4  Soweit der Lieferant für die Vertragsleis-
tungen vorbestehende Werke einsetzt, werden 
mit deren Übergabe Rechte nach Ziff. 12.2 mit 
der Maßgabe eingeräumt, dass es sich um 
einfache, nicht-ausschließliche Nutzungsrech-
te handelt.  

12.5  Soweit Gegenstand der Vertragsleistun-
gen Standard Software ist, gelten für die Nut-
zungsrechte die Regelungen in den Lizenzbe-
dingungen der Standard Software. Der Liefe-
rant sicher jedoch zu, dass die Nutzungsrechte 
an der Standardsoftware in jedem Fall (i) die 
Übertragung von Nutzungsrechten an Kunden 
des AG und Kunden von verbundenen Unter-
nehmen des AG erlauben und (ii) eine Nutzung 
durch den AG und seine verbundenen Unter-
nehmen erlauben.  

12.6  Open Source Software („OSS“) darf in den 
Vertragsleistungen nur eingesetzt werden, so-
weit der AG seine ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung hierzu erteilt hat. Der Lieferant 
sichert zu, dass (i) die Vertragsleistungen keine 
OSS ohne Zustimmung des AG enthalten und 
(ii) mit Zustimmung des AG eingesetzte OSS 
nicht zu einem sog. Copyleft-Effekt für im 
Rahmen der Vertragsleistungen übergebene 
oder angepasste Werke des Lieferanten oder 
AG auslöst. 

12.7 Der Lieferant verzichtet auf seine Bezeich-
nung als Urheber der Arbeitsergebnisse. Dem 
AG ist es gestattet die Arbeitsergebnisse des 
Lieferanten zusammen mit eigenen Leistungs-
ergebnissen zum Zwecke der Eigenwerbung zu 
nutzen. Der Lieferant bestätigt, dass auch alle 
Autoren zugestimmt haben, in Bezug auf die 
Vertragsleistungen keine Urheberpersönlich-
keitsrechte geltend zu machen, soweit dies 
gesetzlich zulässig ist. 

12.8 Soweit bei der Erbringung der Vertrags-
leistungen Neuerungen wie bspw. Erfindungen 
entstehen, ist der AG alleine berechtigt, ent-
sprechende Schutzrechtsanmeldungen einzu-
reichen. 

13 Eigentum an Produkten 

Mit Ausnahme von Vertragsleistungen, die ge-
mäß den Bedingungen unter „Geistiges Eigen-
tum“ lizenziert werden, sind und gehen sämtli-
che Arbeitsergebnisse, die unter dem Ver- trag 
vom Lieferanten entwickelt werden, mit Bereit-
stellung in das Eigentum des AG über. 

14 Freistellung 

14.1  Der Lieferant verteidigt und hält den AG 
und dessen verbundene Unternehmen schad-
los und stellt diese von Ansprüchen (ein-
schließlich allgemeiner Kosten, Ausgaben und 
Rechtskosten) frei, die (a) mit der Begründung 
geltend gemacht werden, dass Vertragsleis-
tungen geistige Eigentumsrechte verletzen, (b) 
auf der Nichteinhaltung einer in dieser Bestel-
lung enthaltenen Gewährleistung, Garantie 
oder sonstigen Verpflichtung beruhen, (c) aus 
einem Sicherheitsverstoß resultieren, oder (d) 
aus einer Haftung nach § 13 MiLoG oder § 14 
AEntG resultieren.  

14.2  Falls ein Anspruch wegen der Verletzung 
von geistigen Eigentumsrechten geltend ge-
macht wird, verpflichtet sich der Lieferant, auf 
eigene Kosten die erste anwendbare der fol-
genden Abhilfe Massnahmen zu ergreifen: (i) 
dem AG die unter dieser Bestellung gewährten 
Rechte zu verschaffen; (ii) das Produkt so zu 
verändern, dass es keine Rechte verletzt und 
gleichzeitig mit den Bestimmungen dieser Be-
stellung übereinstimmt; (iii) das Produkt durch 
solche ersetzen, die keine Rechte verletzen und 
den Regelungen dieser Bestellung entsprechen; 
oder (iv) die Rückgabe oder Einstellung des 
rechtsverletzenden Produkts akzeptieren sowie 
die für das betroffene Produkt bereits bezahl-
ten Beträge erstatten.  

15 Haftungsbegrenzung 

Soweit zulässig, haftet der AG oder seine ver-
bundenen Unternehmen nicht für Umsatzaus-
fall, entgangenen Gewinn, beiläufig entstande-
ne Schäden, indirekte Schäden, Folgeschäden, 
besondere Schäden oder Strafe einschließen-
den Schadensersatz. Die Haftung des AG ge-
genüber dem Lieferanten ist begrenzt auf den 
Gesamtbetrag der vom AG an den Lieferanten 
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unter der Bestellung zu zahlenden Vergütung. 
Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht 
für Verluste oder Schäden, die durch die Ver-
letzung einer im Zusammen- hang mit einem 
Geschäftsfall im Rahmen dieser Bestellung 
übernommenen Garantie entstanden sind, für 
Schäden aufgrund der Nichterfüllung wesentli-
cher Vertragspflichten, für Personenschäden 
sowie für Schäden, die vorsätzlich oder grob 
fahrlässig oder im Zusammenhang mit dem 
deutschen Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) 
verursacht wurden. Für die Haftung des Liefe-
ranten gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

16 Abtretung 

16.1  Ohne schriftliche Zustimmung des AG ist 
der Lieferant nicht berechtigt, seine Rechte 
abzutreten. Jede unbefugte Abtretung ist un-
wirksam.  

16.2  Unbeschadet anders lautender Bestim-
mungen in die- sen ABB kann der AG den Ver-
trag oder einzelne Ansprüche hieraus an jede 
neue juristische Person abtreten, die vom AG 
oder einem verbundenen Unternehmen des 
AG ausgegliedert oder anderweitig von oder 
durch den AG oder einem verbundenen Unter-
nehmen gegründet wird und die vor dieser 
Gründung alle oder einige der in diesem Ver-
trag vereinbarten Vertragsleistungen verwen-
det oder nutzt.  

17 Vertraulichkeit 

17.1  Der Lieferant verpflichtet sich, alle ihm 
während der Zusammenarbeit bekannt wer-
denden Informationen über die gesellschaftli-
chen und sonstigen Angelegenheiten des AG, 
seiner verbundenen Unternehmen und seiner 
Kunden, insbesondere alle Informationen, Ge-
schäfts- und Betriebsgeheimnisse, die er im 
Rahmen der Auftragsbearbeitung erhält, streng 
vertraulich zu behandeln und vor einer Kennt-
nisnahme durch Dritte zu schützen.  

17.2  Diese Verpflichtung gilt nicht für solche 
Informationen, die ohne Bruch der Vertraulich-
keitsverpflichtung allgemein bekannt sind oder 
werden, die nachweislich un- abhängig erar-
beitet oder von Dritten rechtmäßig, ohne Ver-
pflichtung zur Geheimhaltung, erlangt wurden 
oder zum Zeitpunkt der Offenbarung bereits 
im Besitz des Lieferanten waren.  

17.3  „Vertraulich behandeln“ bedeutet, dass 
der Lieferant die Informationen, Inhalte oder 
Daten nicht an Dritte weitergibt, offen legt bzw. 
offenbart oder überträgt im technischen wie 

untechnischen Sinne, sofern sie nicht ihrer 
vertraglichen Bestimmung nach bestimmten 
Dritten zugänglich gemacht werden sollen.  

17.4  Dritte im Sinne dieser Vereinbarung sind 
nicht die verbundenen Unternehmen des AG. 
Darüber hinaus ist eine Offenlegung nur zur 
Erfüllung gesetzlicher oder behördlicher Pflich-
ten unter vorheriger Information des  

AG gestattet, ansonsten nur mit schriftlicher 
Einwilligung des AG. 

17.5 Dem Lieferanten ist es untersagt, ohne 
schriftliche Zustimmung des AG Kopien jegli-
cher Unterlagen oder Informationen für andere 
Zwecke als für die Durchführung der Vertrags-
leistungen anzufertigen. Der Lieferant wird sei-
ne eigenen Mitarbeiter schriftlich zur Wahrung 
der Geheimhaltung verpflichten und diese 
Verpflichtungserklärung dem AG auf Verlangen 
vorlegen. 

17.6 Diese Vertraulichkeitspflicht besteht über 
die Beendigung der Vertrags unbegrenzt hin-
aus. 

18 Ethisches Handeln 

18.1. Der Lieferant muss alle Gesetze und Vor-
schriften im Zusammenhang mit Bestechung, 
Korruption und unlauteren Geschäftsmetho-
den kennen und strikt einhalten. Der Lieferant 
und dessen verbundene Unternehmen ver-
pflichten sich, weder direkt noch indirekt (a) 
politische Spenden beliebiger Art oder Zahlun-
gen an eine oder zugunsten einer gewählten 
oder ernannten Person im öffentlichen Dienst 
oder (b) Zahlungen für Geschenke, Essen, Rei-
sen oder sonstige Wertsachen für einen Be-
schäftigten im öffentlichen Dienst oder dessen 
Familienangehörige oder (c) Zahlungen oder 
Geschenke (Geld oder Wertsachen) zu ma-
chen, um Entscheidungen Dritter zugunsten 
des AG oder dessen Verbundenen Unterneh-
men zu beeinflussen oder Personen zu veran-
lassen, solche Beeinflussungen vorzunehmen. 
Dem AG ist es untersagt, dem Lieferanten die-
se politischen Spenden, Zahlungen oder Ge-
schenke zu erstatten. 

18.2 Die Verletzung der Bestimmungen dieses 
Abschnitts “Ethisches Handeln“ durch den 
Lieferanten (oder die begründete Überzeugung 
vom AG, dass dieser die Bestimmungen ver-
letzt hat oder wahrscheinlich verletzen wird) 
stellt eine wesentliche Verletzung des Vertra-
ges dar. In diesem Fall kann der AG den Vertrag 
durch schriftliche Benachrichtigung an den 
Lieferanten fristlos kündigen, ohne dass der AG 
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in diesem Zusammenhang eine Haftung über-
nimmt. 

18.3  Der „Code-Of-Conduct“ des AG ist Be-
standteil einer Bestellung. 

19 Anwendbares Recht 

Diese Bestellung unterliegt dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Das internationa-
le Kaufrecht der „United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods“ 
wird ausgeschlossen. Gerichtsstand ist der Sitz 
des AG. 

20 Allgemeines 

20.1  Sofern nicht anderweitig durch geltendes 
Recht unabdingbar vorgesehen, müssen recht-
liche oder sonstige Schritte im Zusammenhang 
mit dieser Bestellung spätestens zwei (2) Jahre 
nach Eintritt des Klagegrundes eingeleitet wer-
den.  

20.2  Modifizierungen, Änderungen und Ergän-
zungen oder ein Verzicht im Zusammenhang 
mit dem Vertrag müssen schriftlich (auch Text-
form möglich) erfolgen und von beiden Partei-
en unter Verweis auf die Bestellung ordnungs-
gemäß unterzeichnet werden. Sollte der AG 
von seinen Rechten hierunter keinen Gebrauch 
machen, gilt dies nicht als Verzicht auf diese 
Rechte. 

20.3 Der Lieferant ist ohne die vorherige 
schriftliche Zustimmung des AG nicht berech-
tigt, den Namen oder die Marken des AG, sei-
ner verbundenen Unternehmen oder Kunden 
zu nutzen oder den AG seine verbundenen 
Unternehmen oder Kunden in Marketingmateri-
al (ein- schließlich Empfehlungen oder Kun-
denlisten) oder Pressemitteilungen zu erwäh-
nen oder zu identifizieren. 

21 Datenschutz 

21.1  Der Lieferant ist verpflichtet, den AG un-
verzüglich zu informieren, wenn der Lieferant 
Zugang zu personenbezogenen Daten des AG 
oder Kunden des AG erhält oder personenbe-
zogene Daten verarbeitet.  

21.2  Sollte eine Übermittlung von personenbe-
zogenen Daten von Verantwortlichem zu Ver-
antwortlichem als Teil der einzukaufenden 
Leistungen enthalten sein, gilt: Der Lieferant 
versichert, über alle rechtlichen Voraussetzun-
gen zu verfügen, die personenbezogenen Da-
ten von Betroffenen rechtmäßig an den AG zu 
übermitteln, ins- besondere, sofern eine solche 

erforderlich ist, die Zustimmung der Betroffe-
nen für die Weitergabe an den AG zum gegen-
ständlichen Zweck eingeholt zu haben, und den 
Betroffenen alle für die Einhaltung der nach 
den anwendbaren Datenschutz-Gesetzen er-
forderlichen Transparenzvorgaben notwendi-
gen Informationen zur Verfügung gestellt zu 
haben.  

21.3  Wenn und soweit der Lieferant personen-
bezogene Daten im Auftrag des AG verarbeitet 
und die europäische Datenschutz-Grundver-
ordnung (EU/2016/679) (DSGVO) oder das 
Schweizer Bundesgesetz über den Daten-
schutz (DSG) im Rahmen des Vertrages auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten An-
wendung findet, findet vorrangig eine etwaig 
zwischen den Parteien getroffene Vereinbarung 
zur Auftragsverarbeitung Anwendung und falls 
die Parteien keine gesonderte Vereinbarung 
geschlossen haben, die allgemeinen Privacy 
and Security Terms des AG (Link: https://crai-
d.de/datenschutz ). Soweit der Lieferant für 
den AG eine Werbung oder Markt- und Mei-
nungsforschung durchführt, ist der Lieferant 
verpflichtet, die betroffene Person über ihr 
Recht auf Widerspruch in Bezug auf die Ver-
wendung ihrer Daten zum Zwecke der Werbung 
und der Markt- oder Meinungsforschung zu 
informieren.  

21.4  Der AG und seine verbundenen Partner-
Unternehmen sowie die jeweiligen Auftrag-
nehmer und Unterauftragnehmer können die 
geschäftsbezogenen Kontaktinformationen des 
Lieferanten, seiner Mitarbeiter und berechtig-
ten Benutzer (zum Beispiel Name, Geschäfts-
adresse und -telefon, E-Mail und Benutzer-ID) 
im Rahmen der Geschäftsbeziehung zwischen 
dem AG und Lieferanten in allen Ländern spei-
chern oder auf andere Weise verarbeiten, in 
denen sie geschäftlich tätig sind. Sofern die 
Benachrichtigung der betroffenen Personen 
oder deren Zustimmung für diese Verarbeitung 
erforderlich ist, wird der Lieferant dies ent-
sprechend veranlassen. 

21.5 Die an der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten beteiligten Mitarbeiter des Lieferan-
ten sind gemäß den anwendbaren gesetzlichen 
Bestimmungen zur Wahrung des Datenge-
heimnisses und, sofern erforderlich, des Fern-
meldegeheimnisses oder sonstiger Geheimhal-
tungspflichten verpflichtet (z.B. § 35 SGB I). 
Diese Verpflichtungen bleiben auch nach dem 
Ablaufdatum des Vertrages weiterhin beste-
hen.
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